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Frohes Fest 

Wir wünschen euch: 

Besinnliche Lieder, manch` liebes 
Wort,                                                                     

tiefe Sehnsucht, einen trauten Ort. 

Gedanken, die voll Liebe klingen                                                                 
und in allen Herzen schwingen. 

Der Geist der Weihnacht liegt in der Luft                                                     
mit seinem zarten, lieblichen Duft. 

Wir wünschen Euch zur Weihnachtszeit                                                  
Ruhe, Liebe und auch Fröhlichkeit! 

 

Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte werden personenbezogene Hauptwörter nur in einer geschlechterspezifischen Formulierung angeführt, sie 
richten sich an Frauen und Männer gleichermaßen. 

Impressum: Eigentümer (Medieninhaber ), Herausgeber/Redaktion und Verleger: 

Gemeinde Hauskirchen, Hauptstraße 63, 2184 Hauskirchen 

Tel.Nr. 02533 8520, Fax.Nr. 02533 8520 20, E-MAIL: gemeinde@hauskirchen.gv.at; Internet: www.hauskirchen.gv.at 

Für den Inhalt verantwortlich: Bürgermeister Helmut Arzt, Amtsleiterin Monika Geyer 

Layout/Gestaltung/: Bürgermeister Helmut Arzt, Amtsleiterin Monika Geyer 

Satz- u. Druckfehler vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr  

Fotoquellen: Gemeinde Hauskirchen, privat zur Verfügung gestellt (pzV), pixabay (Veröffentlichung unterliegt d. Lizenz Fa. pixabay);                                                                 
Keine Angabe beim Foto (Archiv Gemeinde und pixabay), 

Druck: Firma Riedel Druck, Bockfließerstraße 60-62, 2214 Auersthal; Druckauftrag: 11.12.2023 

Wir verweisen auf die Datenschutzerklärung auf unserer Homepage unter https://www.hauskirchen.gv.at/system/web/datenschutz 
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Vorwort des Bürgermeisters 

                                        Verehrte Mitbürgerinnen !  

                                           Geschätzte Mitbürger !                                                                                       

             Liebe Jugend !    

 

Das Jahr 2023 ist wieder sehr schnell vergangen. Mit dem Heiligen Abend schließt sich friedlich der 

Jahreskreis und der ganze Ort ist weihnachtlich geschmückt. Danke an alle, die ihren Beitrag an diesem 

Stimmungsbild leisten. Aus Sicht der Gemeindestube war das zu Ende gehende Jahr 2023 sehr turbulent 

und arbeitsintensiv. Neben zahlreichen Planungen und Weichenstellungen für die Zukunft, wurden trotz 

gravierender Veränderungen im Mitarbeiterbereich und der daraus resultierenden, aufwändigen 

Mehrarbeit, viele Vorhaben erledigt und wichtige Projekte abgeschlossen, welche in den nachfolgenden 

Seiten in Wort und Bild aufgezeigt werden.  

Aus diesem Grund möchte ich in dieser Ausgabe der Gemeindenachrichten ein besonderes Dankeschön an 

meine Mitarbeiter, in und außerhalb des Gemeindeamtes richten. Sie haben natürlich nicht nur das 

vergangene Jahr, sondern auch die Jahre zuvor, sehr gute Arbeit geleistet und dadurch nicht nur mir mein 

schwieriges Amt erleichtert, sondern sind auch pflichtbewusst allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit 

Rat und Tat hilfreich zur Seite gestanden. Danke dafür !  

Über das Jahr hinweg erscheinen oft viele Dinge kompliziert und manchmal auch in einem schiefen Licht 

oder falsch dargestellt. Selbstverständlich gibt es zu den verschiedensten Themen naturgemäß 

unterschiedliche Auffassungen und des Öfteren auch sehr eigenwillige Ansichten. Ein klärendes Gespräch 

welches fair und respektvoll nach den Regeln des Anstandes erfolgt, kann viel Ärger verhindern und die 

Kosten teurer Anwälte ersparen.  

Nutzen wir also diese friedliche, weihnachtliche Zeit, um unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, unseren 

Nachbarinnen und Nachbarn, kurzum all unseren Mitmenschen wertschätzend zu begegnen.  

Natürlich ist es mir auch heuer wieder ein persönliches Anliegen, meinen speziellen Dank an all jene zu 

richten, die nicht nur vor und um ihre Häuser auf Sauberkeit achten, sondern auch den Blick auf ein 

angrenzendes Fleckerl Erde, einer nicht mehr so rüstigen Nachbarin, oder der Gemeinde richten und so 

mithelfen unsere Gemeinde schön zu gestalten und gepflegt zu erhalten.  

 

In Verbindung mit einem aufrichtigen Dankeschön für Eure stete Unterstützung, 

wünsche ich Euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles erdenklich                        

Liebe und Gute für das Jahr 2024 ! 

                                                                                                                     

                                                                                                                        Bürgermeister 

                                                                                     Helmut Arzt 
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Projekte 

Das neue Hochwasserschutzbecken hat seine Wirksamkeit unter Beweis gestellt 

Das kürzlich erbaute Hochwasserschutzbecken in Hauskirchen, hat seine Wirksamkeit unter Beweis 

gestellt. Das Unwetter bzw. der stark Regen am 23. Mai hätte sicher größeren wirtschaftlichen Schaden an 

der Sportanlage und im Siedlungsraum Höfleinerstraße verursacht. Die Anlage ist eine Bestätigung dafür, 

das Risiko eines Schadens von Infrastrukturprojekten, Wohnhäusern zu verringern bzw. generell Gefahr 

von Menschen abzuwenden. Notwendige Geländeanpassungen auf landwirtschaftlichen Flächen wurden 

sinnvollerweise erst nach der Ernte durchgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenso wurde punktuell und zielgerichtet der ein 

Anwohnerschutz verbessert, indem ein bestehender 

Einlaufschacht erweitert bzw. vergrößert wurde.  

Solche Maßnahmen sind entscheidend, um die 

Resilienz von Gemeinden gegenüber extremen 

Wetterereignissen zu stärken. Es ist erfreulich, dass 

diese Schritte bereits positive Auswirkungen 

gezeigt haben, um die Gemeinschaft vor 

potenziellen Schäden zu schützen.



 

Seite | 5 

Projekte 

Bereits umgesetzte bzw. geplante Sanierungsarbeiten für die Funktionalität, 

Sicherheit und Effizienz der Infrastruktur zu erhalten oder zu verbessern! 

 

Die Sanierung der Infrastruktur ( Gas-, Wasser- und Kanalleitungen ) ist 

entscheidend, um die Lebensqualität der Bürger zu verbessern, 

wirtschaftliches Wachstum zu fördern und Sicherheit zu gewährleisten. 

Es erfordert jedoch beträchtliche Investitionen, Planung und zeitnahe 

Durchführung, um die kontinuierliche Funktionalität der Infrastruktur zu 

garantieren. Diese Sanierungsarbeiten sind, wie bereits in den Vorjahren, 

Teil eines gemeinsamen Vorgehens mit der EVN, welche die Erneuerung 

der Wasserleitung, Gasleitung, Stromversorgung usw. umfasst. Sollten 

bei den Arbeiten etwaige Schäden am Kanal festgestellt werden, erfolgte 

während der offenen gemeinsamen Künette die Sanierung. 

 

 

Erfolgreiche Umsetzung der Sanierungsarbeiten Ă Am Berg, Schulgasse und 

Kellergasse ñ trotz enormer Herausforderungen 

Bei der Einbautenbegehung im April wurde festgestellt, dass der ursprünglich geschätzte Arbeitsumfang und 

die Kosten für die geplanten Arbeiten unterschätzt wurden. Verschiedene Faktoren haben dazu geführt,                

dass die tatsächlichen Kosten voraussichtlich höher ausfallen als in der ursprünglichen Grobkostenschätzung 

vom Februar 2022 (ú 190.000,00) angegeben. 

o Es müssen mehr Wasser-Hausanschlüsse hergestellt werden als ursprünglich angenommen. 

o Schwierige Trassenführung der Hauptleitung und bei mehreren Hausanschlüssen: Aufgrund beengter 

Verhältnisse und bereits bestehender Einbauten sind die Trassenführungen anspruchsvoller und 

aufwendiger als erwartet. 

o Es müssen zusätzliche Sanierungsarbeiten am Kanal durchgeführt werden. 

o Die gestiegenen Arbeitskosten und Preise für Materialien seit der Erstellung der ursprünglichen 

Schätzung müssen berücksichtigt werden. 

o Mehr Arbeits- und Kostenaufwand durch felsigen Untergrund. 

Die aktualisierte Schªtzung belªuft sich demnach auf ú 317.406,95 exklusive Mehrwertsteuer.  

Im Rahmen der Sanierung und Einbauten der Wasser-, Gas-, Strom- und Glasfaserleitung wurde auch die 

öffentliche Straßenbeleuchtung aufgrund der gesetzlichen Vorgaben neu errichtet (Abhaltung des Abstandes 

etc.).   Vom EVN-Lichtservice wurde eine Zusatzvereinbarung für die Neuerrichtung und Austausch von 

Lichtpunkten Am Berg, KG Hauskirchen in der Höhe von ú 40.640,56 inkl. MWSt. verrechnet. Diese Kosten 

beziehen sich auf insgesamt 25 Lichtpunkte., deren Leuchtkraft in der späteren Nacht bis am frühen Morgen 

abgeschwächt werden kann, um Energiekosten einzusparen.
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Projekte 

Optimierungsarbeiten verschiedener Infrastrukturelemente 2024 in der 

Höfleinerstraße, KG Hauskirchen und 2025 in der Schloßstraße, KG Prinzendorf: 

 

Im Jahr 2024, als Teil eines umfassenden Gemeinschaftsprojektes mit der EVN, ist die Sanierung der 

Einbauten in der Höfleinerstraße ( KG Hauskirchen ) geplant. Diese Sanierungsmaßnahmen umfassen die 

Erneuerung der Wasserleitung, der Gasleitung, der Stromversorgung und der öffentlichen Beleuchtung. 

Gemäß der Grobkostenschätzung von DI Rennhofer belaufen sich die Gesamtkosten für dieses 

Gemeinschaftsprojekt mit der EVN auf ú 430.000,00, zuz¿glich Mehrwertsteuer. Diese Schªtzung deckt 

sowohl die Sanierung der Wasserleitung als auch die Koordination mit anderen Dienstleistern für die 

Sanierung der Gasleitung, Stromversorgung und Beleuchtung ab. 

Im Zuge der Einbauarbeiten wurden auch Glasfaserkabel der Firma Speed Connect verlegt.  

Des Weiteren wurden bereits in der Gemeinderatssitzung vom 20.10.2021 die Kosten für Planung und 

Bauaufsicht in Höhe von ú 50.000,00, zuzüglich Mehrwertsteuer, beschlossen 

 

Für die geplante Sanierung der Wasserleitung in der Schloßstraße, KG Prinzendorf, im Jahr 2025 hat                     

DI Rennhofer eine Grobkostenschätzung erstellt. Die Schätzung für eine Strecke von ungefähr 450 Metern 

belªuft sich auf etwa ú 210.000,00, exklusive Mehrwertsteuer. Zudem hat DI Rennhofer ein 

Honorarangebot in Hºhe von ú 33.065,40 (zuz¿glich Mehrwertsteuer) f¿r die Planung und Bauaufsicht 

dieser Sanierungsmaßnahme vorgelegt. 

                

Erhaltungsmaßnahmen des ländlichen Wegenetzes 
 

Die Erhaltung asphaltierter Feldwege ähnelt in vielerlei Hinsicht der Erhaltung von herkömmlichen 

Straßen mit spezifischen Anpassungen aufgrund der speziellen Eigenschaften und Anforderungen.  

 

Die Pflege ist wichtig, um Schäden zu vermeiden und die Zuverlässigkeit des Zuganges zu den 

landwirtschaftlichen Flächen sicherzustellen. 

Die geplanten Erhaltungsmaßnahmen für das Jahr 2024 in den drei Katastralgemeinden, beinhalten die 

Sanierung von Banketten, das Aufbringen von Grädermaterial und ähnlichen Maßnahmen. Die Kosten 

dafür werden insgesamt ú 25.000,00 betragen. Es wurde bereits eine Förderung in Höhe von 50 % von 

der NÖ Agrarbezirksbehörde zugesagt. 
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Projekte 

Umlegung der Wasserleitung und Sicherung des bestehenden Regenwasserkanals 

für Bauvorhaben ĂWohnhausanlage Prinzendorf Iñ, KG Prinzendorf  

 

Für die geplante Errichtung der Wohnhausanlage war es notwendig, die vorhandene Wasserleitung zu 

verlegen, wof¿r Kosten in Hºhe von ú 45.726,79 entstanden sind. Bei der Umwidmung von Grünfläche in 

Verkehrsfläche mussten zur Sicherung des bestehenden Regenwasserkanals Maßnahmen mit Kosten in der 

Höhe von ú 29.441,60 durchgeführt werden. 

 

Realisierung der Straßenbauverbindung zwischen Wiesbergsiedlung I und II  

 

Die Investitionen in Hºhe von ú 114.840,67 f¿r 

die Asphaltierung der Verbindungsstraße 

zwischen den Siedlungen und die Einrichtung 

von Parkflächen, einem Gehweg und einer 

Sickermulde sind notwendige Maßnahmen, um 

allfällige Überschwemmungen zu verhindern, 

die auf Grund des bestehenden Gefälles 

zwischen den Siedlungen auftreten könnten. 
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Projekte 

Sinnvoller Kauf des Objektes Hauptstraße 102  

Der Erwerb des Hauses Nr. 102 in der KG Hauskirchen neben dem Gemeindeamt war eine bedeutende 

Entscheidung der Gemeinde, die darauf abzielte, die Sicherheit der Volksschulkinder zu erhöhen und eine 

potenzielle Gefahrenstelle in der Nähe der Volksschule zu beseitigen. 

Der darauffolgende Abriss des Hauses durch die Firma Poyss, sowie die Umwandlung der Fläche in eine 

Verkehrszone mit einem sicheren Fußweg stellen bedeutsame Maßnahmen dar. Diese Schritte tragen nicht 

nur zur Verbesserung der Sicherheit der Schulkinder bei, sondern sind auch eine generelle Aufwertung der 

örtlichen Infrastruktur. Trotz der Schaffung zusätzlicher Park- und Anhaltemöglichkeiten, welche zu einer 

zusätzlichen Verbesserung der Verkehrssituation beitragen, werden auf dem bisher versiegelten Boden 

großzügige, Wasser durchlässige Flächen geschaffen und damit sinnvolle Erfordernisse des 

Umweltschutzes erf¿llt. Mit viel Gr¿n und einem Ă Platzerl  ñ zum Rasten ( Bªnke und ein Trinkbrunnen ) 

werden auch Bedürfnisse des Wohlbefindens berücksichtigt. 

Der Abriss des Hauses führte zu einer Niveauänderung und legte das Fundament des benachbarten 

Gebäudes frei. Um etwaige Schäden an diesem Gebäude zu vermeiden, war es notwendig, das freigelegte 

Fundament zu stabilisieren. Die Arbeiten wurden von der Firma Veltliner Bau GesmbH durchgeführt. 

Diese Initiative setzt nicht nur kurzfristige Sicherheitsmaßnahmen um, sondern trägt auch langfristig zur 

Sicherung des Schulstandortes bei. Solche Maßnahmen sind entscheidend für die Lebensqualität in der 

Gemeinde und zeigen das Verantwortungsbewusstsein der Gemeindeverwaltung gegenüber den 

Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger, vor allem aber auch für die Jüngsten in unserer Gemeinde! 
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Projekte 

 

 

 

Der Abriss des alten Wasserhauses In der AU, KG 

Hauskirchen, erfolgte im Zuge des Abbruches des 

Hauses Nr. 102.  
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Projekte 

Blackout-Maßnahme 

Wasser- und Abwasserversorgung optimal geschützt! 

 

Blackout-Maßnahmen können dazu beitragen, die Auswirkungen 

eines Stromausfalls auf die Wasserversorgung zu mildern und die 

Verfügbarkeit von Wasser und anderen lebenswichtige Dingen 

sicherzustellen.  

Ein Stromausfall kann auch die Abwasserentsorgung stark 

beinträchtigen, wodurch potenzielle Risiken für die Umwelt und die 

öffentliche Gesundheit entstehen können. Deshalb sind auch hier 

präventive Maßnahmen und ein effektiver Notfallplan 

entscheidend, um die Auswirkungen auf die Abwasserinfrastruktur 

zu minimieren. 

Um die kontinuierliche Betriebsfähigkeit während eines Stromausfalls zu gewährleisten, wurden von Firma 

Toplak 2 Stück Notstromaggregate im Wert von ú 36.897,04 erworben. 

Die Installationen einer Notstromversorgung für den Hochbehälter und mehrerer Hebewerke werden von 

der Firma Kuril durchgeführt. 

Zur Sicherstellung ausreichender Treibstoffvorräte für die Notstromaggregate wird ein mobiler 

Zapfbehälter angeschafft. 

Für die Feuerwehren müssen 2 Stk. Notstromaggregate im Wert von ú 83.208,26 angekauft werden.                          

Es liegt eine Fºrderzusage ¿ber ú 13.600,00 vor. Um weitere Förderungen wird angesucht. 
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Dorferneuerung/Gemeinde 21 - Projekte 

Kauf einer Radservice-Station 

Während einer Radtour können selbst bei bestens gewarteten 

Fahrrädern gelegentlich kleine Defekte auftreten.                             

Die Radservice-Station bei der Ă Radlrast ñ in der KG 

Prinzendorf bietet hier eine praktische Lösung. Sie 

ermöglicht es Radfahrern, eigenständig kleine Probleme, wie 

z.B. fehlender Reifendruck oder andere geringere Defekte 

am Fahrrad zu beheben. Diese Station ist üblicherweise mit 

diversen Reparaturwerkzeugen und einer Luftpumpe 

ausgestattet, um im Falle einer Panne selbst Reparaturen 

vornehmen zu können. Auf diese Weise steht einer 

unbeschwerten Weiterfahrt nichts mehr im Wege! Die 

Radservice-Station wurde von der Firma Rasti GmbH zu 

einem Betrag von ú 3.334,32 inklusive Mehrwertsteuer 

erworben. 

 

Die Kirchenstiegen, einst von Witterungseinflüssen gezeichnet und müde wirkend, 

erstrahlen nun im neuen Glanz! 

Im vorliegenden Leitbild zur Landesaktion NÖ Dorferneuerung wurden die 

Projekte ĂSanierung der Kirchenstiegen in Hauskirchen und in Prinzendorfñ 

aufgrund ihres desolaten Zustandes ( Risse, Sprünge und Setzungen )  

aufgenommen. 

Ein Drittel der Kosten für diese Sanierung wurde von NÖ Regional gefördert.  

HAUSKIRCHEN 
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Dorferneuerung/Gemeinde 21 - Projekte 

          PRINZENDORF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Verlegung der neuen Stufen in Drainagebeton wurde die Firma Veltliner Bau GesmbH beauftragt, 

Randleisten sowohl links als auch rechts der Stufen zu installieren. Außerdem wurde der Bereich zwischen 

den Randleisten und den Stufen mit Rollschotter aufgefüllt. Diese Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, das 

eindringende Wasser bei Regenfällen kontrolliert abfließen zu lassen und somit die langfristige Gefahr von 

Frostschªden zu mindern. Die Investition von ú 6.107,80 wurde speziell f¿r prªventive MaÇnahmen getªtigt, 

um die Haltbarkeit der Struktur zu gewährleisten und potenzielle Schäden durch Witterungseinflüsse zu 

minimieren. 

Die Steinmetzarbeiten wurden von der Firma Krippel in Hauskirchen um ú 54.864,00 und in Prinzendorf 

um ú 24.093,84 durchgef¿hrt 

Das neue Gelªnder in Prinzendorf wurde von der Firma Weiss zum Preis von ú 14.508,00 errichtet. 
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Dorferneuerung/Gemeinde 21 - Projekte 

Für die Sicherheit und Neugestaltung der Eselsquelle beim Spielplatz, KG Prinzendorf, wurden 

folgende Kosten bei der Förderstelle eingebracht.  

Fa. Ing. Gernot Krippel e.U.:  Herstellung Fundament und Platte  ú 3.348,00 

Fa. HubKraft Jürgen Klaus OG Baggerarbeiten    ú 1.026,00 

Fa. Farmitoo SAS   Saug- und Druckpumpe-Spielplatz  ú 1.044,07 

Fa. Metallbau Weiss   Anfahrschutz bei Brunnen   ú    573,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standort für die Errichtung eines Jugendzentrums                                                             

der Großgemeinde ist gesichert 

 

Im Zuge der bereits genehmigten Widmung eines 

Betriebsgebietes wurde auch ein optimaler Standort für ein 

Jugendzentrum gefunden. 

Diese Investition ist zukunftsorientiert und erfüllt seit 

langem die notwendigen Erfordernisse für unsere 

Jugendlichen von Hauskirchen, Prinzendorf und 

Rannersdorf. Mit diesem Standort wird auch hinsichtlich 

Lärmschutz und Verkehrssicherheit den notwendigen 

Vorgaben entsprochen.  
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Dorferneuerung/Gemeinde 21 - Projekte 

Der voraussichtliche Baubeginn ist für den Sommer oder Herbst 2024 geplant. Die geschätzten Kosten 

belaufen sich auf ú 600.000,00. 

Bisher wurden bereits R¿cklagen in Hºhe von ú 310.000,00 f¿r die Finanzierung gebildet. Diese Gelder 

stammen aus Bedarfszuweisungsmitteln, die von der Niederösterreichischen Landesregierung zugewiesen 

wurden. Es wird noch eine weitere Bedarfszuweisung in Höhe von ú 100.000,00 für das Jahr 2024 

beantragt. Zusªtzlich werden Fºrdermittel von der N¥ Regionalstelle in Hºhe von etwa ú 200.000,00 

erwartet. Somit wird das Projekt zu 99 % aus Fördermitteln finanziert. 

Für die Herstellung der Infrastruktur für das Betriebsgebiet sind folgende Grobkostenschätzungen 

vorhanden: 

o Abwasserentsorgung   ú 120.000,00 

o Wasserversorgung     ú 90.000,00 

o Öffentliche Beleuchtung     ú 60.000,00 

o Maßnahmen zur Abwehr von Überflutungen (Hangwasser) ú 120.000,00 

o Zufahrtsstraße   ú 300.000,00  
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Sparen mit LED 

Die öffentliche Beleuchtung spielt eine wichtige Rolle im 

Gemeindealltag. Sie ist ein entscheidendes Element bei der 

Ortsbildgestaltung. Licht schafft Wohlbefinden und leistet einen 

wesentlichen Beitrag zu mehr Lebensqualität und vor allem zur 

Sicherheit in der Gemeinde. Gleichzeitig ist sie ein wesentlicher 

Kostenfaktor. Durch eine Umstellung von veralteten Leuchten auf 

moderne LED-Technologie ergibt sich ein enormes 

Sparpotenzial.  

 

Sanierung beendet 

Mit Mai 2023 konnte die Sanierung der Ortsbeleuchtung in der 

Großgemeinde Hauskirchen abgeschlossen werden. Ein aufwendiges 

Projekt der Gemeinde, denn immerhin sprechen wir von 435 Lichtpunkten, 

die auf LED-Technologie umgerüstet wurden. Umgesetzt wurde eine 

individuelle Beleuchtungslösung auf dem neuesten Stand der Technik, die 

optimal auf den Bedarf und die Situation vor Ort abgestimmt ist.  

ĂDie Umstellung unseres StraÇenbeleuchtungsnetzes durch das                    

EVN-Lichtservice auf moderne LED-Technologie bedeutet für unsere 

Gemeinde Energiekosten zu sparen und einen Beitrag zur Reduktion von 

CO2-Emissionen zu leisten", so Bürgermeister Helmut Arzt. 

Die Investitionskosten abzüglich der Bundes- und Landesförderung 

betrugen ú 167.845,62 inkl. MWSt, wobei die Amortisation 6,4 Jahre und 

eine Einsparung von ú 26.089,85 jährlich beträgt. 

 

EVN-Lichtservice 

Die EVN bietet ein umfassendes Lichtservicepaket an, da der Aufwand für 

die Errichtung und Instandhaltung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen 

für einzelne Gemeinden sehr zu umfangreich ist. Der Service der EVN 

erstreckt sich mittlerweile auf mehr als 130 Gemeinden in ganz 

Niederösterreich mit etwa 80.000 Lichtpunkten. 

Das EVN-Lichtservice umfasst sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit 

der öffentlichen Beleuchtungsanlage. Dies beinhaltet die Planung, 

Lieferung, Montage sowie den Anschluss. Bestehende Anlagen werden 

fachgerecht demontiert und entsorgt, falls erforderlich. Darüber hinaus ist 

die Stromversorgung für den laufenden Betrieb im Service enthalten. 
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Nicht funktionierende Straßenlaterne ? 

Zusätzlich werden regelmäßige Wartungsarbeiten durch qualifizierte Fachkräfte durchgeführt, um einen 

störungsfreien Betrieb sicherzustellen. Sollte dennoch eine Störung auftreten, ist der Störungsservice der 

EVN rasch vor Ort, um das Problem zu lösen. 

EVN-Störmeldung - einfach und effizient 

NÖ Gemeinden, die sich für das EVN-Lichtservice entschieden haben, freuen sich über die Möglichkeit, 

Störungen einfach und bequem über das EVN Störmeldeportal oder die EVN-Störmelde-App melden zu 

können. Jeder, der einen Defekt oder eine Störung an der öffentlichen Beleuchtung feststellt, kann hier ganz 

einfach eine punktgenaue Meldung hinterlassen und unsere Service-Teams können anschließend rasch und 

gezielt eingreifen.  

So funktioniert es 

Sie haben eine nicht funktionierende Straßenlaterne bemerkt oder eine 

andere Art von Störung an der öffentlichen Beleuchtung festgestellt? 

Hinterlassen Sie uns Ihre Meldung ganz einfach auf der untenstehenden 

Landkarte.  

 

o Geben Sie im Suchfeld am linken oberen Rand den 

Standort der Störung ein. 

o Wählen Sie anschließend die betroffene(n) Leuchte(n) 

aus. 

 

EVN-Lichtservice Störmelde APP 

Die Lichtservice Störmelde-App ist für Android Smartphones und Apple 

iOS Geräte erhältlich und im jeweiligen App-Store zum kostenlosen 

Download erhältlich.  

Unter:  https://www.evn.at/home/evn-lichtservice/storung-melden    - 

finden Sie, einen kurzen Bedienungsleitfaden . 

 

https://www.evn.at/home/evn-lichtservice/storung-melden
https://www.evn.at/getmedia/b4b2f29c-3756-4ba8-9450-2b64fff84115/EVN_Lichtservice_Stormelde-App.pdf
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Anpassung der Wasser- und Kanalabgaben 

Anpassung der Wasser- und Kanalabgaben 
 

In den Förderrichtlinien des Landes Niederösterreich ist klar festgelegt, dass die Ausgaben im Bereich 

Wasser- und Kanalwirtschaft kostendeckend sein müssen. Das bedeutet, dass alle Kosten, die im 

Wasserversorgungs- und Kanalnetzbereich anfallen, durch Einnahmen aus diesem Bereich finanziert 

werden müssen. Aufgrund einer Vielzahl an notwendigen Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten im 

Gemeindegebiet in den vergangenen Jahren und der Notwendigkeit für die Gemeinde, Kürzungen oder 

Streichungen von Förderungen seitens des Landes Niederösterreich zu verhindern, sind Anpassungen in 

der Wasser- und Kanalabgabenordnung unumgänglich. 

Im Gemeinderat vom 10.03.2023 (kundgemacht im s`Windradl Ausgabe vom Mai 2023) wurden folgende 

Änderungen excl. MWSt. beschlossen: 

Wasserabgabenordnung: 

Bereitstellungsgebühr: von ú  90,00    auf  ú    105,00   1 x jährlich 

Wasserbezugsgebühr:  von ú    1,90    auf  ú      2,20 /m³ 

Wasseranschlußabgabe: von ú  9,52  auf     ú  9,70  /m²  einmalig 

 (= Einheitssatz für die Berechnungsfläche für die Wasseranschlußabgabe sowie Ergänzungsabgabe bei 

Änderung der Berechnungsfläche im Zuge eines Zubaus, Dachausbau, etcé) 

Kanalabgabenordnung (Anpassung des Einheitssatzes für die Kanaleinmündungsabgabe): 

Die Berechnungsfläche wird folgendermaßen ermittelt: Die Hälfte der bebauten Fläche, mit der um                     

1 erhöhten Zahl der an die Kanalanlage angeschlossenen Geschoße multipliziert und das Produkt um                

15 v.H. der unbebauten Fläche (max. von 500 m²) vermehrt wird.                                                                                                            

Ändert sich die der Kanaleinmündungsabgabe zugrundeliegende Berechnungsfläche (z.B. durch Zubau, 

Dachausbau, Aufstockung, etc.) so ist die Kanaleinmündungsabgabe neu zu berechnen und eine 

Ergänzungsabgabe fällig. Die Ergänzungsabgabe ergibt sich aus dem Differenzbetrag der Abgabe vor der 

Änderung und der Abgabe nach der Neuberechnung. Beide Abgaben sind jedoch immer mit dem zum 

Zeitpunkt der Neuberechnung geltenden Einheitssatz zu berechnen und sind bei Fertigstellung einmalig zu 

entrichten. 

Mischwasserkanal:   von ú 22,80 auf ú 25,00  

Schmutzwasserkanal:  von ú 16,00 auf ú 22,00 

Regenwasserkanal:   von ú 13,00 auf ú 14,00 

Foto: pixabay 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://pixabay.com/de/images/search/geld/&psig=AOvVaw3mab84sK6NF-Hm6tqHu8NF&ust=1574584988850784
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Europawahl und Nationalratswahl 2024 

Die Europawahl 2024 ist die zehnte Direktwahl 

zum Europäischen Parlament. Sie findet 

voraussichtlich vom 6. bis 9. Juni 2024 in den                                                            

27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union statt.  

Bei der Europawahl werden 720 Abgeordnete 

gewählt, um 15 mehr als im derzeitigen Parlament. 

 

 

Weiteres Vorgehen 

Die Mitgliedstaaten werden nun im Einklang mit ihrem jeweiligen rechtlichen und verfassungsrechtlichen 

Rahmen den Termin bzw. die Termine im Zeitraum vom 6. bis 9. Juni 2024 festlegen, an dem bzw. denen 

sie die Wahl in ihrem Land abhalten werden. 

 

 

Nationalratswahl in Österreich 2024 

 

Die 28. Nationalratswahl in Österreich findet gemäß                

Art. 27 Bundes-Verfassungsgesetz spätestens im Herbst 2024 

statt 

Der Nationalrat wird alle fünf Jahre neu gewählt. Vorgezogene 

Neuwahlen sind möglich, wenn die Mehrheit im Nationalrat eine 

vorzeitige Auflösung beschließt. 

 

 

Der Nationalrat übt gemeinsam mit dem Bundesrat die Gesetzgebung des Bundes aus. Oft werden diese 

auch als die beiden "Kammern" des österreichischen Parlaments bezeichnet. In Österreich wird der 

Nationalrat nach den Wahlgrundsätzen und dem Verhältniswahlrecht gewählt. 183 Mandate (Sitze im 

Nationalrat) werden vergeben. Es gibt neun Landeswahlkreise (identisch mit den Bundesländern) und                 

39 Regionalwahlkreise (diese umfassen einen oder mehrere Stimmbezirke, das sind Politische Bezirke, 

Verwaltungsbezirke, Statutarstädte, in Wien Gemeindebezirke). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Parlament
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
https://de.wikipedia.org/wiki/Europawahl
https://de.wikipedia.org/wiki/EU-Abgeordnete
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40087977
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundes-Verfassungsgesetz
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/demokratie/3/Seite.2230006.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/demokratie/3/Seite.2230003.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/demokratie/3.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/wahlen/1/Seite.320220.html#Wahlgrundsaetze
https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/V/Seite.993121.html


  

Seite | 19 

Volksschule 

Volksschule durch Sanierungsarbeiten überzeugend umgesetzt! 

In den Sommermonaten 2023 wurden folgende Arbeiten umgesetzt: 

o Fenster- und Türentausch im gesamten Gebäude samt 

Beschattung in den Klassen 

o Verputz- und Malerarbeiten (Verputzergänzung bei 

Leibungen; Malerarbeiten innen ï Neuanstrich bei 

Wänden mit mehreren Fenstern ansonsten nur 

Ausbesserungsarbeiten) 

o Dämmung des Dachbodens 

o Einbau neuer Niedertemperaturheizkörper samt aller 

Verrohrungen im gesamten Gebäude 

Die Kosten betrugen für das Jahr 2023 ú 439.028,58 inkl. MWSt.  

 

 

 

 

 

Für das Jahr 2024 sind verschiedene Bauarbeiten geplant, darunter die Vollwärmeschutzfassade für das 

gesamte Gebäude einschließlich Nebenarbeiten und Sockelausbildung, die Erneuerung bzw. der Umbau 

der Vordächer, Verputz- und Isolierarbeiten im Außenbereich (einschließlich der Einbindung der 

Zugangsbereiche), die Installation einer Photovoltaikanlage sowie die Gestaltung von Grünräumen, Gärten 

und die Erneuerung des Zauns. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf ú 273.954,00                          

inklusive Mehrwertsteuer. 
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Volksschule 

Volksschule am Waldlehrpfad 

Am 4. Oktober lud Jagdleiter Johann Girsch die Schüler und Schülerinnen zu einem Waldlehrpfad in den 

Föhrenwald ein. Unterstützt von Hundeführer Mag. Josef Wenzl wurden den Kindern die grundlegenden 

Aufgaben des Jägers, sowie der sinnvolle Einsatz der Jagdhunde dargestellt. Zum Abschluss spendierte die 

Gemeinde den Kindern ein Picknick und vom Landesjagdverband gab es noch für alle ein kleines 

Geschenk.  

 

 

 

 

 

 

(Mag. Josef Wenzl, Dir. Herta Arzt, Ingrid Braunstingl, Jagdleiter Johann Girsch, Sandra Maisl, Bgm. Helmut Arzt) 

 

ĂKinder lernen ihre Gemeinde 

kennen" 

Dies ist eine großartige Initiative, um Kindern das 

Verständnis für Wahlen und Entscheidungsprozesse auf 

Gemeindeebene näherzubringen.  

Aus diesem Anlass marschierten die Schülerinnen und 

Schüler der dritten Klasse Volksschule Neusiedl/Zaya 

am 27. Juni 2023 nach Hauskirchen. Schade, dass 

Bürgermeister Helmut Arzt an diesen Tag verhindert 

war. Die Schulgruppe mit der Lehrkraft Frau Trimmel wurden von der Amtsleiterin Monika Geyer 

empfangen. Die Führung durch die verschiedenen Büros des Gemeindeamtes und die Beantwortung von 

Fragen zu wichtigen Themen wie Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Mülltrennung, Sitzungen und 

Gemeinderatswahlen sind wertwolle Lernerfahrungen für die Schülerinnen und Schüler. Solche 

praxisnahen Aktivitäten tragen dazu bei, dass Interesse der Kinder an lokalen Angelegenheiten zu wecken 

und frühzeitig ein Verständnis für die Funktionsweise ihrer Gemeinschaft entwickeln. 
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Änderungen im NÖ Kinderbetreuungsgesetz 1996 

DER ZEITPLAN ZUR BETREUUNGSOFFENSIVE 
 
November 2022: Beschlüsse zu Änderungen der gesetzlichen Grundlagen 
 

In der November-Landtagssitzung wurden Novellierungen zum NÖ Kindergartengesetz und zum                            

NÖ Kinderbetreuungsgesetz zum Beschluss vorgelegt. 

Damit wurde die gesetzliche Grundlage für die Maßnahmen der Offensive in der NÖ Kinderbetreuung 

geschaffen. 

 

Sommer 2023:  Erweiterung des Ferienbetriebs im Kindergarten 
 

Bisher gab es drei Wochen Schließzeit im Sommer, ab Sommer 2023 wurde diese auf eine Woche reduziert. 

 

Ab September 2023: Beitragsfreie Vormittagsbetreuung der unter 3-jährigen Kinder in NÖ 

Tagesbetreuungseinrichtungen 
 

Bisher war der Vormittag von 7 bis 13 Uhr bereits im Kindergarten gratis. Ab September 2023 ist dies auch 

für Kinder bis 3 Jahren in den Tagesbetreuungseinrichtungen der Fall. In Kombination mit dem 

Gratiskindergarten können den Familien so Gratis-Vormittagsangebote für Kinder unter 6 Jahren angeboten 

werden. 

 

Neu ist, dass analog zur Änderung im NÖ Kindergartengesetz 2006 auch in Kleinkindgruppen bzw. bei der 

Betreuung von mehr als 4 Kindern unter 3 Jahren in einer altersgemischten Tagesbetreuungsgruppe der 

Personal-Kind-Schlüssel von 1:5 eingehalten werden soll. Das heißt, dass bei einer Gruppengröße von mehr 

als 10 Kindern und davon mehr als 4 Kindern unter drei Jahren neben der Betreuungsperson und einer 

Hilfskraft eine weitere Hilfskraft einzusetzen ist. 

 

Ab September 2024: Öffnung der Kindergärten für 2 -Jährige 
 

Ab September 2024 wird es möglich, dass bereits Kinder ab zwei Jahren in den Kindergarten gehen können. 

Damit wird die Lücke zwischen dem Ende der Karenzzeit und dem Eintritt in den Kindergarten geschlossen. 

 

Ebenfalls ab September 2024: Reduktion der Gruppengrößen und Verbesserung des Betreuungsschlüssels 
 

Gleichzeitig mit der Öffnung der Kindergärten für 2-Jährige werden auch die Gruppengrößen verkleinert. 

Allgemeine Kindergartengruppen haben derzeit eine Gruppengröße von 25 Kindern, ab September 2024 

bedeutet eine Reduktion auf 22 Kinder einen Betreuungsschlüssel von 1:11.
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                    Effektive Lösung für die Betreuungseinrichtungen 

Schutz vor Sonne und Hitze: Terrassenbeschattung als effektive Lösung 

Mit steigenden Temperaturen wird die Terrasse zum beliebten Aufenthaltsort im Freien. Doch die Sonne 

kann schnell zur Belastung für unsere Kleinsten werden. Abhilfe schafft eine Terrassenbeschattung.                  

Diese schützt nicht nur vor UV-Strahlung, sondern auch vor Hitze und Regen.  

 

 

Kindergarten Prinzendorf und Tagesbetreuungseinrichtungen:  

 

Für diese Einrichtungen wurden 

Terrassenbeschattungen von der Firma Sun-Garden 

im Gesamtwert von ú 13.610,00 angeschafft.         

Diese Bespannungen dienen dazu, die Terrassen vor 

UV-Strahlung, Hitze und Regen zu schützen. Das 

Ziel ist es, den Kindern einen sicheren und 

komfortablen Aufenthaltsort im Freien zu bieten. 

 

 

 

   

 

 

Im Kindergarten Hauskirchen wurde eine Pergola-

Markise ebenfalls von der Firma Sun-Garden montiert. 

Die Kosten für diese Installation beliefen sich auf                

ú 9.718,00. Die Pergola-Markise bietet ähnliche Vorteile 

wie die Terrassenbeschattungen, indem sie Schutz vor 

Sonne, Hitze und gegebenenfalls Regen bietet. 

 

 

Die Investition in solche Terrassenbeschattungen und Pergola-Markisen ist eine sinnvolle Maßnahme, um 

den Kindern einen angenehmen und geschützten Aufenthaltsbereich im Freien zu bieten. Durch den Schutz 

vor schädlicher UV-Strahlung und der Möglichkeit, die Hitze zu reduzieren, können die Kinder weiterhin 

draußen spielen und lernen, während ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden gewährleistet ist. 
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 Kindergarten Prinzendorf 

 

 

Ein herzliches Dankeschön 

an                                                   

Frau                                                     

Gabriele Wiesinger                                    

für Ihre tatkräftige Unterstützung 

und                                            

Ihren unermüdlichen Einsatz                                   

im                                                        

NÖ Landeskindergarten Prinzendorf.  

                          

Wir wünschen alles erdenklich GUTE  auf Ihren weiteren Lebensweg
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 Kindergarten Prinzendorf 

Leiterin Stetter Regina berichtet: 

 

Im Kindergarten Prinzendorf waren im Kindergartenjahr 2022/2023 insgesamt 25 Kinder angemeldet. 

Im Februar und im März beschäftigten wir uns mit dem Thema Farben. In viele Aktivitäten festigen die 

Kinder ihr Wissen über die Farben. Zu den Farben blau, rot, gelb und grün gab es Farbentage, an denen 

sich die Kinder in dieser Farben kleiden konnten. Es gab eine Farbenjause und die Kinder durften etwas in 

dieser Farbe von zu Hause in den Kindergarten mitbringen. 

 

                      

    

 

 

        

 

 

  

 

 

 

 

Beim Abschlussfest im Sommer wurden 8 Kinder in die Schule verabschiedet. 

 

Im Kindergartenjahr 2023/2024 besuchen 24 Kinder den Kindergarten Prinzendorf. 

 

Was geschah bisher in diesem Kindergartenjahr: 

ü  Beim 1. Elternabend wurden die Eltern über die Neuerungen in diesem Jahr informiert. 

ü Ausflug zum Erdäpfel ausnehmen  

ü Mitgestaltung des Erntedankfestes  

ü Im Herbst machten wir einen Ausgang um Naturmaterialien zu sammeln. Mit diesen  

    Naturmaterialen gestalten die Kinder unsere Herbstdekoration für die Fenster. 

 

 

Blaue Farbenjause 

Malen mit roter Farbe 

Etwas Gelbes von zu 

Hause mitbringen 
Grün ankleiden 
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Kindergarten Prinzendorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Das Laternenfest wurde mit vielen Gästen am 10.11.2023 durchgeführt. 

    Am Vormittag gab es für die Kinder eine besondere Jause und ein Bilderbuchkino mit dem          

    Titel ĂDer Heilige Martin im Gªnsestallñ. 

    Um 17 Uhr trafen wir uns zu einer kurzen Andacht in der Kirche. Der anschließende 

    Laternenumzug wurde von einem ĂHeiligen Martinñ, der auf einem Pferd reitet, angef¿hrt. 

    Im Kindergarten präsentierten die Kinder einen Lichtertanz anschließend gab es bei Punsch,   

    leckeren Mehlspeisen, Würsterl und gefüllte Kipferl einen gemütlichen Ausklang. 
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 4ÁÇÅÓÂÅÔÒÅÕÕÎÇ ȵ:×ÅÒÇÅÎÌÁÎÄȰ 

Leiterin der Tagesbetreuung Katrin Benischek betreut gemeinsam mit Marie-Christin Heindl derzeit elf 

Kinder im Alter von ein bis drei Jahren. Im Laufe des Kindergartenjahres kommen weitere Kinder zu uns 

in die Tagesbetreuungseinrichtung und manche wechseln in den Kindergarten. 

Das Kindergartenjahr 2022/2023 haben wir mit elf Kindern beendet, davon haben acht Kinder im 

September in den Kindergarten Prinzendorf und in einen anderen Kindergarten gewechselt.  

Wir haben in der Tagesbetreuung bereits unser viertes Jahr mit einem großen 

Sommerfest abgeschlossen. Die Kinder, die in die Schule gekommen sind, waren 

die ersten Kinder, mit denen wir in der Tagesbetreuung im September 2019 

gestartet haben.  

 

Auch dieses Kindergartenjahr wurden schon Aktivitäten wie das Fahne hissen 

zum Nationalfeiertag, Kürbis aushöhlen und das traditionelle Striezel backen zu 

Allerheiligen durchgeführt. 

 

 

 

Das Laternenfest konnte heuer wieder im großen Rahmen mit den Familien und den Bewohnern der 

Gemeinde durchgeführt werden. Die Kinder haben die Folie für ihre Holzlaterne selbst gestaltet.  

Nach der großen Martinsfeier in der Kirche gingen alle gemeinsam 

zum Kindergarten ï angeführt vom Heiligen Martin und seiner 

Begleitung auf den Pferden. Nach einem Abschlusslied gab es einen 

gemütlichen Ausklang bei Punsch, Kipferln und vielen anderen 

Köstlichkeiten. Danke für den zahlreichen Besuch.  

Für das nächste Kindergartenjahr 2024 / 2025 werden die 

Anmeldungen bereits entgegengenommen. Für die Anmeldung bitte 

direkt zu uns in die Tagesbetreuungseinrichtung kommen. 

Wir würden uns freuen, wenn das Angebot der Tagesbetreuung weiterhin so 

gut genutzt wird. 

 

Katrin und Marie 
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Ferienbetreuung 

Auf Wunsch der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten wurde die Ferienbetreuung für 2023                                           

(für 6ï12-jährige Kinder) von 3 auf 6 Wochen erweitert und tageweise angeboten. Die Betreuerinnen Kindl 

Julia (3.7. ï 21.7.) und Hasiner Magdalena (letzten 3 August Wochen) haben zur Freude der Kinder ein 

äußerst abwechslungsreiches Programm, gespickt mit zahlreichen Ausflügen und lehrreichen Spielen 

zusammengestellt, wie z.B.: 

o Kennenlernspiele; neue Spielsachen verstecken und suchen lassen; 

neue Spiele spielen; zeichnen; Mandalas/Malvorlagen; Weichseln 

pflücken; Wasserspiel; Wassersprenger 

o Radausflug nach Prinzendorf am Tennisplatz mit gemeinsamer 

Tenniseinheit; Outdoor-Spiele 

o Wasserspiele, Wassersprenger, Gatschhupfen, Gatschnknödel,  

o Kutschenfahrt, Fußball (Hauskirchen); Ausflug in die Kirche 

o Ausflüge: Weingut Girsch, Feuerwehr Hauskirchen, Wilfersdorf 

Schloss und Heimatmuseum und Spielplatz vor Ort; Niedersulz 

Museumsdorf Kinderführung Schwerpunkt Tiere und Leben am 

Bauernhof anno dazumal 

o Experimente; Besuch von der Polizei 

o ĂVom Korn zum Brotñ Ą selbst Mehl gemahlen und Weckerl 

gebacken; gemeinsames Frühstück backen (gefüllte Tascherl), 

etcéé. 
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Erfolgreiche Ausbildung zur Kinderbetreuerin 

Gratulation                          

an 

Frau Cihan Fatma                                          

hat am 12. Dezember 2022  

und 

Frau Senhofer Sandra 

am 29. November 2023  

 

die Ausbildung zur Kinderbetreuerin  

                                                       
gemäß § 6 Abs. 7 und 8 des NÖ Kindergartengesetztes 

2006, LG l. 5060, und der Verordnung über die 

Ausbildung von Kinderbetreuerinnen/Kinderbetreuer, LGBl. 

5060/4                                              

 

 

   erfolgreich absolviert.   
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Heizkostenzuschuss 

N¥ Heizkostenzuschuss 

2023/2024 

 

 

 

Auf der Homepage der NÖ Landesregierung ï Stand vom 11.12.2023 ï ist folgendes nachzulesen: 

 

Derzeit ist noch keine Beantragung möglich.  

Sobald konkrete Förderrichtlinien beschlossen wurden, können Sie diese hier finden:                                           

https://www.noe.gv.at/noe/SeniorInnen/NOe_Heizkostenzuschuss.html ) 

Die Antragstellung hat dann im Wege der Gemeinde in NÖ, in der sich der Hauptwohnsitz befindet, zu 

erfolgen. 

Ihr Kontakt zum Thema Heizkostenzuschuss 

Amt der NÖ Landesregierung 

Abteilung Soziales und Generationenförderung (GS5) 

Landhausplatz 1, Haus 14 3109 St. Pölten 

E-Mail: post.gs5@noel.gv.at 

Tel: 02742/9005-9005 

https://www.noe.gv.at/noe/SeniorInnen/NOe_Heizkostenzuschuss.html
mailto:post.gs5@noel.gv.at
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NÖ Wohnkostenzuschuss 

Die Landesregierung hat den NÖ Wohnkostenzuschuss beschlossen. 

Diese Unterstützung soll dazu beitragen, die 

finanzielle Situation der Niederösterreicherinnen 

und Niederösterreicher zu entlasten. 

Der NÖ Wohnkostenzuschuss kann online von 

23. Oktober 2023 bis 31. Dezember 2023 

beantragt werden. 

        

      

                           © NLK Burchhart 

Wer kann den NÖ Wohnkostenzuschuss erhalten? 

Den NÖ Wohnkostenzuschuss können jene Haushalte erhalten, deren jährliches Bruttoeinkommen 

folgende Einkommensgrenzen (höchstzulässiges Jahreshaushaltseinkommen) nicht übersteigt: 

a) 20.000 Euro, wenn an einer Adresse eine einzige Person ihren Hauptwohnsitz hat 

b) 50.000 Euro, wenn an einer Adresse mehrere Personen ihren Hauptwohnsitz haben 

Zusätzlich muss der Hauptwohnsitz in Niederösterreich sein und man muss dem berechtigten 

Personenkreis angehören 

Wie hoch ist die Förderung? 

Die Förderhöhe ist von der Anzahl der Haushaltsmitglieder abhängig, welche zum Zeitpunkt der 

Antragstellung die Voraussetzungen erfüllen. Der Zuschuss beträgt für die erste Person im Haushalt         

ú 150,00 und f¿r jede weitere Person ú 50,00. 

 

1 Personenhaushalt         ú 150,00                                                                                                                            

2-Personenhaushalt         ú 200,00                                                                                                                              

3-Personenhaushalt         ú 250,00                                                                                                                          

4-Personenhaushalt         ú 300,00                                                                                                                         

5-Personenhaushalt         ú 350,00 
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NÖ Wohnkostenzuschuss 

Was sind die genauen Voraussetzungen?  

Ein Antrag kann von Personen gestellt werden, die 

o zum Zeitpunkt der Antragstellung ihren Hauptwohnsitz und den tatsächlichen 

Aufenthalt im Bundesland Niederösterreich haben, 

o zum Zeitpunkt der Antragstellung das 18. Lebensjahr vollendet haben und 

o das höchstzulässige Haushaltseinkommen nicht überschritten. 

Die Förderung können Personen bekommen, die dem nach den Richtlinien berechtigten 

Personenkreis angehören. Zum berechtigten Personenkreis des NÖ Wohnkostenzuschusses gehören: 

 

Wer ist von der Förderung ausgenommen?  

o Personen, die keinen eigenen Haushalt führen 

o Personen, bei denen eine aus Mitteln der öffentlichen Hand finanzierte, vollstationäre 

Versorgung vorliegt. 

 

Wie kann ich den Antrag stellen?  

Der Antrag kann von 23. Oktober 2023 bis 31. Dezember 2023 gestellt werden.  

Am einfachsten ist die Beantragung mit folgendem Online-Antragsformular  

Personen, die keinen Internet-Zugang haben, können unter der Telefonnummer 02742/9005-15970 

die Zusendung eines Antragsformulars beantragen. 

 

Besondere Hinweise  

Zur Hilfestellung bei der Beantwortung der Frage, ob man diese Förderung beantragen kann, wurde 

ein Online-Ratgeber eingerichtet. Wenn die Voraussetzungen für die Förderung erfüllt sind, gelangt 

man direkt zum Antragsformular. 

Die Auszahlung erfolgt ausschließlich durch Überweisung auf das vom Antragsteller oder von der 

Antragstellerin im Antragsformular angegebene Bankkonto. 

Die Förderung wird nach Maßgabe der vorhandenen budgetären Mittel gewährt. Auf die Förderung 

besteht kein Rechtsanspruch.
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Unser Trinkwasser 

in 

Hauskirchen 

Prinzendorf  

Rannersdorf 

 

 

 

 

Untersuchungsergebnisse der jährlich durchgeführten Probeentnahme durch die Fa. AGES vom  

12.04.2023 (Institut für med. Mikrobiologie und Hygiene Wien) 

Chemische Standartuntersuchung: 

 Hauskirchen     Prinzendorf/Rannersdorf        Einheit 

Gesamthärte 23,5 24,8  ° dH 

Carbonathärte 21,4 19,1 ° dH 

Calcium (Ca) 83,0 74,3 mg/l 

Magnesium (Mg) 51,5 62,2 mg/l 

Natrium (Na) 23,8 20,2 max. 200 mg/l 

Kalium (K) 6,3  3,6  mg/l 

Eisen (Fe) <0,0300   <0,0300 max. 0,20 mg/l 

Mangan (Mn) <0,0100   <0,0100 max. 0,05 mg/l 

Nitrat 8,4   27,0 max. 50,0 mg/l 

Chlorid (CI-) 14   38,0 max. 200 mg/l 

Sulfat 69,0   71,0 max. 250 mg/l 

NPOC (nicht ausblasbarer 0,6 1,1 mg/l 

organischer Kohlenstoff)
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Ortswasserleitung und Hausbrunnen: 

Trennung unbedingt erforderlich!  

 
Trinkwasser ist eine der wichtigsten Lebensgrundlagen. Die Trinkwasserversorgung unterliegt in 

Österreich sehr hohen Qualitätsanforderungen, die von öffentlichen Wasserversorgern durch 

entsprechende Technik, geschultes Personal und strenge Kontrollen gewährleistet werden. 

In vielen Haushalten werden neben der Ortswasserleitung zusätzlich auch Hausbrunnen betrieben, die 

meist für die Entnahme von Nutzwasser verwendet werden. Leider kommt es immer wieder vor, dass 

private Hausbrunnen über die Hausinstallationen mit der öffentlichen Wasserleitung verbunden werden. 

Dadurch könnte das öffentliche Versorgungsnetz (unser Trinkwasser) durch Keime oder sonstige 

Fremdkörper verunreinigt werden. 

 

Wasser aus Hausbrunnen darf sich auf keinem Fall mit unserem Trinkwasser vermischen. Die zur 

Trennung häufig verwendeten Absperrschieber, Rückflussverhinderer oder Rohrtrenner sind nicht 

geeignet eine hygienisch einwandfreie Trennung beider Versorgungssysteme zu gewährleisten. Nur eine 

vollständige Trennung der Rohrleitungen bietet ausreichenden Schutz! 

 

Sollte in ihrem Haushalt eine Rohrverbindung zwischen der öffentlichen Wasserversorgung und einem 

Hausbrunnen bestehen, sollten sie im eigenen Interesse umgehend eine wirkungsvolle Trennung 

vornehmen.  
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Wasserzähler 

Wasserzähler vor Frost schützen 

 

Bitte achten Sie auf die Frostsicherheit Ihrer Wasseruhren,                  

vor allem in unbewohnten Häusern und in Weinkellern. 

Kosten, die durch Frostschäden am Wasserzähler und an 

den Leitungen entstehen hat ausschließlich der 

Liegenschaftseigentümer zu tragen.  

 

Der Einbau eines neuen Wasserzählers                                     

kostet ú 80,00 inkl. USt. 

Gemäß § 3 Abs. 4 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978, LGBl. 6930 müssen Gemeinden für 

den erstmaligen Einbau eines Wasserzählers (z.B. bei Errichtung eines Wohnhauses) die Kosten dem 

Liegenschaftseigentümer vorschreiben. 

 

 

Bekanntgabe Wasserzählerstand 
 

                             Die Wasseruhr enthält keine Kommastellen!  

                              Zehntausend, Tausend, Hundert, Zehner, Einer 

 

Zur jährlichen Abrechnung der 

Wasserbezugsgebühr ( welche jeweils im 2. 

Quartal erfolgt ) ist eine Ablesung Ihres 

Wasserzählers erforderlich.  

Sie werden daher gebeten den Zählerstand bis 

Mitte März jeden Jahres zu melden.  
 

Die Selbstablesekarte mit den genauen Daten und Information über die Retournierung (Postweg, E-Mail, 

Fax, Gemeindebriefkasten oder via Internet) erhalten Sie jährlich mit der 1. Quartalsvorschreibung. 

Es ist wichtig, regelmäßig die Wasserzähler selbst zu kontrollieren, da bei Wasserverlust die " verbrauchte " 

Menge in Rechnung gestellt werden muss. Wenn keine Wasserentnahme erfolgt, sollten alle Anzeigen am 

Wasserzähler stillstehen. Häufige Ursachen für Wasserverlust können durchlaufende Spülkästen, undichte 

Wasserhähne oder schadhafte Armaturen sein. 

Wir ersuchen Sie in ihrem eigenen Interesse diverse Mängel so rasch als möglich zu beheben.       

 

Sie sparen dadurch kostbares Trinkwasser und schonen ihre Geldbörse !

Foto: pixabay 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pixabay.com/de/photos/search/wasseruhr/&psig=AOvVaw3orGthY0-i3O7EoQ7YIVoG&ust=1574749331794622
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Wasserzählerstandsmeldung 
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Neuer Lebensabschnitt 

Ein neuer Lebensabschnitt  

begann im September 2023  

für unseren langjährigen 

Mitarbeiter  

Leopold Wiesinger 

 

Wir möchten uns aufrichtig  für die gemeinsamen Jahre  

und für seinen unermüdlichen Einsatz bedanken.  

Für den neuen Lebensweg wünschen wir ihm 

alles erdenklich GUTE!  
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Wissenswertes 

 

 

Altstoffsammelzentrum Ă¦bernahmezeitenñ 

 

Mittwoch   von 14:00 bis  16:00 Uhr 

 Samstag    von 08:00 bis  10:00 Uhr 
 

     ( An Feiertagen bleibt das Altstoffsammelzentrum geschlossen ! )   

 

 

 
Die Abgabe von Schachteln, bzw. Kartonagen ist im 

Altstoffsammelzentrum möglich.  

Aus platzsparenden- bzw. aus Kostengründen sollten diese 

bereits zerlegt bzw. gefaltet in den Container entsorgt werden. 

 

Christbaumabholaktion 

Am 

Montag den 08. Jänner 2024                                            

findet wieder die alljährliche 

Christbaumabholaktion statt. 

Bitte stellen Sie Ihren Baum                                                                           

( ohne Haken und Lametta )                                                                     

bis spätestens um 7:00 Uhr vor Ihrem 

Haus bereit. 

Später abgelegte Christbäume können 

nicht mehr abgeholt werden !!! 


